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KTV Basic - AUT 

 
 

 
Antrag auf Abschluss 
einer Kautionsversicherung 
KTV Basic - AUT 
 
 
 
 
 

 
Makler / Vermittler Anschrift 

 

 
Makler / Vermittler Agentur-Nummer 

 

 
Makler / Vermittler E-Mail 

 



Antrag auf 

Abschluss einer Kautionsversicherung KTV Basic - AUT. 

Wir bestätigen, dass wir in den vergangenen 12 Monaten keine Ablehnung für einen durch uns oder einen Vermittler / Makler bei Zurich 
gestellten Antrag auf Abschluss einer Kautionsversicherung erhalten haben. 

Bestand/Besteht für den Antragsteller bereits eine oder mehrere Versicherung/en aus dem Zurich Konzern? 

nein ja, welche?  
 

Antragsteller / Versicherungsnehmerin 

Firmierung 

Straße und Hausnummer 

Postleitzahl und Ort 

Ansprechpartner 
 

Rechtsform Firmenbuchnummer 
 

Gründungsdatum Branche 
 

Telefon 

E-Mail für den Versand von Avalurkunden 

E-Mail für den Versand von Obligolisten 
 

E-Mail für den Versand von Rechnungsdokumenten 
 

 

Angaben zur aktuellen Geschäftsentwicklung (in Tsd. EUR) 
 
 

Vorjahr 

 
Planzahlen zum Ende 
des laufenden Jahres 

Gesamtleistung 

Jahresergebnis vor Steuern 

Investitionen 

Derzeitiger Auftragsbestand 
 

 
 

Angaben zur Auftraggeberstruktur (in %)   
 

Privater Sektor   Öffentlicher Sektor 
 

Bonitätsindex bei Verein Creditreform (sofern bekannt) 
 

Besteht eine Warenkreditversicherung?   

 
ja, bei:       nein 



Auswahl der Produktvariante 

KTV Basic - AUT bieten wir für Unternehmen an, deren Firmengründung mindestens zwei Jahre zurückliegt und bei denen eine Prüfung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse durch Zurich mit positivem Ergebnis erfolgt ist. Darüber hinaus gelten folgende Voraussetzungen: 

 
1. Aktueller Bonitätsindex bei Verein Creditreform von ≤ 280. 
2. Die angefragte Avalkreditlinie darf 20 % der Gesamtleistung des anfragenden Unternehmens nicht überschreiten. 

 

Variante 1: Haftrücklass-/Deckungsrücklass- und Erfüllungsgarantien sowie Kombinationen daraus. 
Für Unternehmen, die einen Bonitätsindex bei Verein Creditreform von ≤ 280 nachweisen können. Es gilt der Score zum Zeitpunkt der 
Beantragung. 

  
Avalkreditlinie Max. Anteil Haftrücklass-/ 

Deckungsrücklass- und Erfüllungsgarantien 
Max. Avalhöhe 

(Einzelabschnitt) 
Jahresfestprämie 

100.000 EUR 100% 50.000 EUR 850 EUR 

250.000 EUR 100% 125.000 EUR 2.125 EUR 

500.000 EUR 100% 250.000 EUR 4.250 EUR 

750.000 EUR 100% 375.000 EUR 6.375 EUR 

   

Variante 2: Haftrücklass-/Deckungsrücklass-/Erfüllungs- und Anzahlungs-/Vorauszahlungsgarantien 
Für Unternehmen, die einen Bonitätsindex bei Verein Creditreform von ≤ 259 nachweisen können. Es gilt der Score zum Zeitpunkt der 
Beantragung. 

  
Avalkreditlinie Max. Anteil Haftrücklass-/ 

Deckungsrücklass- und 
Erfüllungsgarantien 

Max. Anteil Anzahlungs-/ 
Vorauszahlungsgarantien 

Max. Avalhöhe 
(Einzelabschnitt) 

Jahresfestprämie 

100.000 EUR 100% 50% 50.000 EUR 1.000 EUR 

250.000 EUR 100% 50% 125.000 EUR 2.500 EUR 

500.000 EUR 100% 50% 250.000 EUR 5.000 EUR 

750.000 EUR 100% 50% 375.000 EUR 7.500 EUR 

 

Allgemeine Produktinformationen 
 

Die Versicherungsnehmerin beantragt die von ihr benötigten Avale über das Zurich Surety Kundenportal. Das Anmeldeformular sowie die 
Nutzungsbedingungen zum Portal werden der Versicherungsnehmerin - positive Bonitätsbeurteilung vorausgesetzt - zusammen mit 
dem Kautionsversicherungsvertrag ausgehändigt. 
 

Im Rahmen der aufgezeigten Produktvarianten können Zurich-eigene Standardtexte ausgestellt werden. Eine Zeichnung von Fremdtexten 
ist auf Anfrage ebenfalls möglich. Beantragte Avale können jeweils in deutscher oder englischer Sprache herausgelegt werden. 
 

Die von Zurich herausgelegten Avale werden grundsätzlich mit Faksimile-Unterschriften als PDF-Datei per E-Mail an die o. g. „E-Mail für 
den Versand von Avalurkunden“ versandt. Bei Rückgabe von unbefristeten Avalen durch die Versicherungsnehmerin ist von dieser eine 
von Zurich gesondert zur Verfügung gestellte Enthaftungserklärung beizufügen. Ein Versand der gezeichneten Avale an den Begünstigten 
erfolgt nicht. 
 

Wenn Avale mit Originalunterschriften versehen werden sollen, muss dies explizit beantragt werden. Dieser Mehraufwand wird mit einer 
einmaligen Gebühr in Höhe von 100 EUR in Rechnung gestellt. 
 

Sämtliche Prämien und Gebühren werden von Zurich im Wege der SEPA-Lastschrift eingezogen. Der Rechnungsversand erfolgt als PDF-
Datei an die uns angegebene E-Mail-Adresse. 
 

Ausschlüsse: 

• Globalbürgschaften 

• Mietbürgschaften 

• Arbeitsgemeinschaften (ARGEN) 

• Bürgschaften für werkvertraglich vereinbarte Verpflichtungen von mehr als fünf Jahren Laufzeit 

• Finanz- und Rekultivierungsbürgschaften, Bürgschaften für Verpflichtungen gegenüber Finanzämtern und -behörden 

• Die Avalstellung im europäischen Ausland unter der Mitwirkung eines Fronting-Partners sowie in die Schweiz ist 
innerhalb von KTV Basic - AUT ausgeschlossen. 

 
 

 



Für die Durchführung der Avalaufträge gilt die nachfolgende Gebührenübersicht 

Neben dem festgelegten Aval-Beitragssatz oder der Aval-Jahresfestprämie können zusätzlich folgende Gebühren anfallen. 
 
Keine Gebühren 

• für Avale, die über das Zurich Surety Kundenportal mit unseren Zurich Standardtexten beantragt und vollautomatisch ausgestellt werden. 

• für Avale, die über das Zurich Surety Kundenportal mit Formularen der öffentlichen Hand beantragt und vollautomatisch ausgestellt 
werden. 
 

50 EUR 

• Versandkosten für Kuriersendungen innerhalb von Deutschland 
 

80 EUR 

• Versandkosten für Kuriersendungen international 
 

100 EUR 

• für Avale, die nicht über unser Zurich Surety Kundenportal beantragt, übermittelt und ausgestellt werden (E-Mail, Fax, Brief-Post, etc.) 

• für Avale, die mit einem Fremdtext zur Prüfung eingereicht und nicht vollautomatisch ausgestellt werden können sowie Aval-
Ausstellungen, die mit einem erhöhten zeitlichen Aufwand verbunden sind 

• für Nachträge und Aval-Änderungen, die nicht über das Zurich Surety Kundenportal ausgestellt werden können 

• für Avale, die mit Originalunterschriften versehen und per Post versandt werden sollen 
 

Hinweis 

Stimmen Sie sich im Vorfeld mit Ihrem Auftraggeber ab, welcher Avaltext gewünscht ist und bitten Sie ihn gegebenenfalls um eine 
entsprechende Textvorgabe. So ersparen Sie sich spätere Umschreibungen und damit Zeit und Kosten. 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an unser Service-Postfach surety.kmu@zurich.com wenden. 

 
 

  



Schlusserklärungen und Unterschriften 

Grundlage des Versicherungsverhältnisses ist deutsches Recht sowie die „Informationen zur Verwendung Ihrer Daten“. 

Hiermit versichere/n ich/wir, dass derzeit von unseren Kreditinstituten keine Kreditlinie gekündigt wurde, Pfändungen, Wechselproteste sowie 
Scheck- und Lastschriftrückgaben nicht erfolgt sind und auch kein Antrag auf eidesstattliche Versicherung gestellt wurde. 

Ich/Wir bestätige/n, dass sämtliche in diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 

Ort 

Datum 

Stempel und Unterschrift des Antragstellers 

Unterschrift des Vermittlers 

Übermittlung: 
Bitte senden Sie den Antrag und die ergänzenden Unterlagen per E-Mail an surety.kmu@zurich.com oder postalisch an: 

Zurich Insurance Europe AG 
Niederlassung für Deutschland 
Kautionsversicherung 
Platz der Einheit 2 
60486 Frankfurt am Main 

www.zurich.de

Die Datenschutzhinweise von Zurich finden sie unter: 
www.zurich.de/de-de/ueber-uns/unternehmen/werte-und-verantwortung/datenschutz 

217920274 2601

mailto:surety.kmu@zurich.com
http://www.zurich.de/de-de/ueber-uns/unternehmen/werte-und-verantwortung/datenschutz
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§ 1 Gegenstand der Versicherung 

Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer eine 
Avalkreditlinie gegen eine Jahresfestprämie zur Verfügung. 
Der Versicherer übernimmt innerhalb der 
gewählten Avalkreditlinie Avale, mit denen er sich 
Avalgläubigern gegenüber verpflichtet, nach 
Maßgabe der Aval-Texte Zahlung zu leisten. 

§ 2 Pflichten des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsnehmer wird 

a) auf Anfrage des Versicherers über die 
Geschäftsentwicklung und alle weiteren dem 
Versicherer für die Kreditbeurteilung bedeutsam 
erscheinenden Vorgänge und Zusammenhänge 
jederzeit Auskunft geben und Unterlagen zur 
Verfügung stellen,  

b) unaufgefordert den Versicherer über alle wesentlichen 
Veränderungen in seinen wirtschaftlichen und
rechtlichen Verhältnissen informieren, die seine Bonität
verschlechtern könnten. 

§ 3 Durchführung der Avalaufträge

Für die Übernahme, Änderung und Erledigung der Avale 
gilt: 

1. Der Versicherer 

a) stellt auf Antrag des Versicherungsnehmers 
entsprechende Avale aus, 

b) führt für den Versicherungsnehmer eine Avalkreditlinie
und bucht dort Avale ab Ausfertigungsdatum ein, 

c) kann die Übernahme eines Avals ablehnen und wird die 
Übernahme insbesondere dann ablehnen, wenn dem
Versicherer eine Büroauskunft des Vereins 
Creditreform mit einem Bonitätsindex höher als 300 
(BB > 300) vorliegt, 

d) kann in seinen Avalen auf gesetzlich vorgesehene 
Haftungsbeschränkungen (z. B. §§ 768 ff. BGB)
verzichten und die Avale unter eine Bedingung stellen, 

e) bucht Avale mit einer im Wortlaut enthaltenen
zweifelsfreien Befristung aus, wenn ihm bis zum 
Fristablauf keine Inanspruchnahme zugegangen ist, 

f) bucht unbefristete Avale erst dann aus, wenn er für die
jeweiligen Avale eine bedingungslose und 
rechtswirksame Enthaftungserklärung des 
Avalgläubigers erhalten hat. 

2. Der Versicherungsnehmer 

a) erklärt sich bei Ausstellung des Avals mit dem Inhalt der
zu übernehmenden Avale einverstanden, 

b) wird den Versicherer in jedem Einzelfall informieren, 
wenn aus Verzögerungen oder Fehlleistungen bei der
Ausführung des zugrundeliegenden Auftrags oder aus 
anderen Umständen (z. B. Mitteilungen des 
Auftragnehmers/Avalgläubigers), eine 
Inanspruchnahme aus dem Aval droht, 

c) wird im Fall einer drohenden oder bereits eingetretenen 
Insolvenz ausgestellte Avale nicht mehr weitergeben, 
sondern an den Versicherer zurückgeben, 

d) stimmt zu, dass die Avalgläubiger dem Versicherer über 
Abwicklung und Höhe der verbürgten Forderungen 
Auskunft geben. 

§ 4 Inanspruchnahme 

1. Der Versicherungsnehmer 

a) wird dafür sorgen, dass der Versicherer aus den 
übernommenen Avalen nicht in Anspruch genommen 
wird, und ergreift rechtzeitig alle zur Abwehr einer 
Inanspruchnahme geeigneten Maßnahmen, 

b) wird dem Versicherer im Fall der Inanspruchnahme 
unverzüglich nach Kenntnis etwaige Einreden und 
Einwendungen bekanntgeben und anhand von 
Unterlagen nachweisen, 

c) wird im Fall eines aufgrund seiner Einwände und auf 
seinen Wunsch vom Versicherer geführten 
Rechtsstreits auf Anfordern des Versicherers eine 
gesonderte Sicherheit in Höhe der Klageforderung 
zuzüglich der geschätzten Aufwendungen für Kosten 
und Zinsen stellen, 

d) verzichtet im Fall der Inanspruchnahme gegenüber 
dem Versicherer ausdrücklich auf Einwendungen und 
Einreden gegen Grund, Höhe und Bestand der geltend 
gemachten Ansprüche. 

2. Der Versicherer 

a) wird den Versicherungsnehmer bei Inanspruchnahme
eines Avals unterrichten und ihn auffordern, 
unverzüglich die zur Abwehr der Inanspruchnahme 
geeigneten Maßnahmen einzuleiten bzw. dem
Versicherer alle Informationen zukommen zu lassen, die 
diesem eine Prüfung des geltend gemachten 
Anspruchs im Zuge der Inanspruchnahme 
ermöglichen. Kommt der Versicherungsnehmer dieser 
Aufforderung nicht nach oder sind seine Maßnahmen 
erfolglos geblieben, ist der Versicherer nach erfolgter
Prüfung berechtigt, entsprechend dem Inhalt des Avals 
Zahlung zu leisten, 

b) wird dem Avalgläubiger einen etwaigen Vorbehalt des 
Versicherungsnehmers bekanntgeben, 

c) darf an denjenigen Zahlung leisten, den er nach
sorgfältiger Prüfung als empfangsberechtigt ansieht, 

d) wird bei Inanspruchnahme aus Avalen, die ausgebucht 
worden sind, nur dann Zahlung leisten, wenn ihm eine
Ermächtigung des Versicherungsnehmers oder eine 
gegen den Versicherer vollstreckbare Entscheidung 
auf Zahlung vorliegt. 

§ 5 Regressvereinbarungen

1. Entstehen dem Versicherer zum Zweck der Ausführung 
des Kautionsversicherungsvertrags, insbesondere zur
Prüfung und Erfüllung begründeter bzw. Prüfung und 
Abwehr unbegründeter Ansprüche Aufwendungen, die 
er den Umständen nach für erforderlich halten darf, 
oder Kosten, ist der Versicherungsnehmer 
unbeschadet weitergehender Ersatzansprüche, 
insbesondere Verzugszinsen, zum Ersatz verpflichtet. 
Zahlungsansprüche sind ab Belastungsdatum bis zur 
Rückerstattung mit neun vom Hundert über dem 
jeweiligen Basiszinssatz (§§ 247, 288 BGB, 352 HGB) 
zu verzinsen; dem Versicherungsnehmer wird der 
Nachweis gestattet, dass dem Versicherer ein 
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. 

2. Der Versicherer ist berechtigt, vom Versicherungs-
nehmer jeweils eine in Anlehnung an die 
Geschäftsgebühr des Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetzes festzulegende Bearbeitungsgebühr
(§ 315 BGB) zu erheben oder mit dem 
Versicherungsnehmer eine gesonderte Pauschale zu 
vereinbaren 

a) zur Abgeltung des eigenen Aufwands im Fall der
Inanspruchnahme der Avale, 
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b) zur Abgeltung des eigenen Aufwands bei der 
Abwicklung im Fall der Insolvenz des 
Versicherungsnehmers. 

3. Die Ersatzpflicht nach Nr. 1. erstreckt sich auch auf 
Aufwendungen, die dem Versicherer nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Versicherungsnehmers entstehen. 

§ 6 Prämien, Aufwendungen und Kosten/Fälligkeit und 
Verzug 

1. Der Versicherungsnehmer 

a) erteilt dem Versicherer ein SEPA-Lastschriftmandat. 
Bei Widerspruch oder Nichteinlösung durch die 
bezogene Bank/Sparkasse stellt der Versicherer bis 
auf Weiteres keine neuen Avale aus, 

b) entrichtet bei Verzug Zinsen in Höhe von neun von 
Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz (§§ 247, 
288 BGB, 352 HGB) sowie eine Mahngebühr. Ihm wird 
der Nachweis gestattet, dass dem Versicherer ein 
geringerer Schaden entstanden ist.

2. Der Versicherer 

a) erhebt eine Jahresfestprämie als Gegenleistung für die
Online-Bereitstellung einer Avalkreditlinie,

b) erhebt Prämien, die bezogen auf die Avalsumme 
berechnet werden, für die der Versicherer als 
Gegenleistung die jeweils ausgestellten Avale und die
damit verbundene Übernahme einer Haftung 
gegenüber einem Avalgläubiger übernimmt, 

c) Die Abrechnung und Einziehung erfolgt in aller Regel 
für einen Zeitraum von jeweils einem Jahr (per erteiltem 
SEPA-Lastschriftmandat). Die Abrechnung der 
Jahresfestprämie erfolgt durch Einzelrechnung. Der 
Versicherungsnehmer hat die erste Jahresfestprämie 
sofort bei Vertragsbeginn und darauffolgende
Jahresfestprämien bei Beginn jedes Vertragsjahres 
oder im Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit im Voraus 
zu zahlen (Hauptfälligkeit),

d) erstattet keine Rückvergütung der Jahresfestprämie
wegen mangelnder Ausnutzung der Avalkreditlinie
oder bei Beendigung bzw. Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer – unabhängig von den dazu 
führenden Gründen (auch bei Ablehnung von 
Avalaufträgen gemäß § 3 Nr. 1 c), 

e) wird dem Versicherungsnehmer zusätzliche, 
nachweislich entstandene Aufwendungen/Kosten (z. B. 
Prämien und Gebühren auch von Dritten, 
Übermittlungs- und Notarkosten) in Rechnung stellen, 

f) kann bei Widerspruch oder Nichteinlösung bzw. bei
Verzug der Prämienzahlung die Ausfertigung von 
weiteren Avalen aussetzen. 

§ 7 Beendigung der Kautionsversicherung 

1. Der Versicherungsnehmer ist jederzeit berechtigt, den 
Kautionsversicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung 
zu beenden. 

2. Der Versicherer 

a) kann den Kautionsversicherungsvertrag – sofern er 
nicht befristet ist - jederzeit mit einer Frist von drei 
Monaten kündigen, 

b) kann bei einem VC (Verein Creditreform)-Bonitätsindex 
des Versicherungsnehmers zwischen 300 (BB > 300) 
und 401 (CCC < 401) dem Versicherungsnehmer eine 
Frist von mindestens einem Monat setzen, seine 
Bewertung entsprechend der Bonitätskriterien von

Verein Creditreform zu verbessern. Bei fruchtlosem 
Fristablauf kann der Versicherer ebenfalls mit sofortiger 
Wirkung den Vertrag kündigen, 

c) kann den Kautionsversicherungsvertrag aus wichtigem
Grund mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn 

- der Versicherungsnehmer seinen Verpflichtungen 
gegenüber dem Versicherer nicht nachkommt, z. B., 
wenn er ihm gegenüber unrichtige Angaben gemacht 
hat, oder 

- beim Versicherungsnehmer nach Einschätzung des 
Versicherers eine erhebliche Verschlechterung oder 
Gefährdung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse 
eintritt oder dem Versicherer bekannt wird, oder 

- der VC (Verein Creditreform)-Bonitätsindex des 
Versicherungsnehmers auf oder über einen Wert von 
401 (CCC ≥ 401) steigt, oder 

- der Versicherungsnehmer eine geforderte Sicherheit 
nicht stellt, eine dem Versicherer eingeräumte 
Sicherheit untergeht oder von diesem nach 
sorgfältiger Prüfung nicht mehr als ausreichende
Kreditsicherheit angesehen wird, oder 

- ein sonstiger wichtiger Grund im Sinne des § 314 
BGB vorliegt. 

§ 8 Freistellung/Sicherheiten 

Der Versicherungsnehmer wird auf Verlangen des 
Versicherers  

a) in den Fällen des § 7 Nr. 2 Buchstabe b) und c) dem 
Versicherer eine gesonderte Barsicherheit in Höhe der 
noch nicht vorbehaltlos ausgebuchten Avale leisten, 
ohne dass das Kautionsversicherungsverhältnis
beendet sein muss, 

b) nach Beendigung der Kautionsversicherung den 
Versicherer von der Haftung aus den Avalen befreien
und bis dahin auf Verlangen des Versicherers dem 
Versicherer eine Barsicherheit in Höhe, der noch nicht 
vorbehaltlos ausgebuchten Avale oder eine andere
dem Versicherer genehme Sicherheit zur Verfügung 
stellen und, 

c) für den Zeitraum ab Zugang des 
Sicherheitenverlangens gemäß a) und/oder b) bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem entweder die gemäß b) 
geforderte Sicherheit in voller Höhe hinterlegt worden 
ist oder sämtliche Avale ihre endgültige Erledigung 
gefunden haben, eine verdoppelte Prämie entrichten. 

Sämtliche Sicherheiten dienen zur Besicherung aller 
gegenwärtigen und künftigen, bedingten und unbedingten 
Ansprüche des Versicherers aus bzw. im Zusammenhang 
mit dem Kautionsversicherungsvertrag. Dazu zählen auch 
die Erstattungs- und Ersatzansprüche wegen entstehender 
Aufwendungen (vgl. §§ 4 und 5 dieser Allgemeinen 
Bedingungen). 

§  9 Ausschlüsse 

Der Versicherer haftet dem Versicherungsnehmer 
gegenüber nicht für Schäden, die durch Krieg, kriegerische 
Ereignisse, innere Unruhen, terroristische Anschläge, 
Streik, Beschlagnahme, Behinderung des Waren- und 
Zahlungsverkehrs von hoher Hand, Naturkatastrophen 
oder durch Kernenergie (mit)verursacht worden sind. 
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§ 10  Zurich  Sanktionsklausel

Ungeachtet  sonstiger  Bestimmungen  dieses  Vertrages
gewährt  bzw. leistet  der  Versicherer  aus  diesem
Versicherungsvertrag  keinen  Versicherungsschutz
beziehungsweise  keine  Zahlungen,  sonstige  Leistungen
oder  sonstige  Vorteile  zu  Gunsten  des
Versicherungsnehmers,  des  Versicherten  oder  eines
Dritten,  soweit  dadurch  oder  durch  Handlungen  des
Versicherungsnehmers  oder  des  Versicherten
anwendbare Regelungen, Gesetze oder Wirtschafts- oder
Handelssanktionen verletzt werden.

§ 11  Schlussbestimmungen

Änderungen  und  Ergänzungen  des
Kautionsversicherungsvertrags  gelten  nur,  wenn  und
soweit  sie  in  einem  Nachtrag  festgelegt  oder  in  anderer
Form  vom  Versicherer  schriftlich  bestätigt  worden  sind.
Mündliche  Abreden  haben  keine  Gültigkeit,  Änderungen
dieser Klausel bedürfen der Schriftform.

Willenserklärungen  und  Anzeigen,  die  das
Kautionsversicherungsverhältnis  betreffen,  bedürfen  der
Schriftform, auch in elektronischer Form.

Es  gilt  deutsches  Recht.  Erfüllungsort  und  Gerichtsstand
ist  –  soweit rechtlich zulässig  -  Frankfurt am Main.

Zuständige Aufsichtsbehörden sind

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
-  Bereich Versicherungen  -
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
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